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TENDENZEN DER DEPONIETECHNIK 
IN DER SCHWEIZ 

M.GANDOLLA 

(KURZFASSUNG) 

Der Bundesrat hat die Technische Verordnung 
über Abfälle (IV A) ab dem 1. Februar 1991 
in Kraft gesetzt. Mit dieser Verordnung beste
hen erstmals, gestützt auf das Umweltschutz
gesetz, allgemeine technische und organisato
rische Bundesvorschriften über die Verwer
tung und Behandlung von Abfällen. Der Voll
zug der Verordnung liegt in erster Linie bei 
den Kantonen. 

Die TV A enthält allgemeine Vorschriften über 
die Separatsammlung, das Verwerten und 
Behandeln von Abfällen und über die kanto
nale Abfallplanung. Mit speziellen technischen 
und organisatorischen Vorschriften werden 
Errichtung, Betrieb und Kontrolle von 
Deponien, Abfallverbrennungsanlagen, Zwi
schenlagern und größeren Kompostierungsan
lagen geregelt. Einen großen Raum nehmen 
die Vorschriften über das Deponieren von 
Abfällen ein. Die TV A enthält die Bewilli
gungsvoraussetzungen für Deponien und legt 
die Anforderungen an Standort, Errichtung, 
Betrieb und Überwachung von Deponien 
sowie die Zulassungsbedingungen für Abfälle 
in den Einzelheiten fest. 

Im Bereich der Ablagerung von Abfällen 
nimmt die TV A eine entscheidende Neuorien
tierung vor: Nicht verwertbare Abfälle sollen 
grundsätzlich durch Vorbehandlung so aufbe
reitet werden, daß sie in einer chemisch stabi
len, wasserunlöslichen, praktisch nur aus 
anorganischen Verbindungen bestehenden 
Form abgelagert werden können. Deponien, in 
denen ausschließlich solche Rückstände abge-

lagert werden, führen zu keinen langfristigen 
Grundwassergefährdungen. Die strengen 
Anforderungen der TV A an die chemisch
physikalischen Eigenschaften dieser Abfälle 
bilden zusammen mit den Vorschriften über 
den Standort, die Abdichtung und die Entwäs
serung der Deponien sowie den betrieblichen 
Anforderungen die wesentliche Sicherheits
barriere, die letztlich verhindert, daß aus den 
Deponien die Altlasten der Zukunft werden. 

Beilagen 1-5: (Seite 38 - 42) 

Auszüge aus der TV A (Technische Verord
nung über Abfälle ab !.Februar 1991) 

Anschrift des Veifassers: 

Prof.Dipl. -lng.M. GANDOUA, 
Ente Smalmento rifiuli Pregnom, 
via lndustria, 
CH-6934 Bioggio 
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Tethnische Verordnung üher Ahfllllc 

Auf Deponien zugelassene Abfälle· 

lnrrbtoUdtponltn 

Auf lnens1ofrdeponien dorren nur abgel11gert werden: 
a. lner1sloffe l!DCh Ziffer 11; 
b. ßuu11hfllle nach Ziffer 12. 

11 lnrrtstorre 

AS 19'11 

. ll11/1t11111 I 
(Arl. 32) 

Abfälle gellen uls lnerlsloffe, wenn mit chemischen An11lysen nnchgcwiescn 
wird, tluss: 

a. die Ahratle zu mehr als 9:S Oewichtsprozenl, bezogen uuf die Trockensnh
s1anz, aus gesleinsllhnlichen lleslonc.lteilen wie Silikaten, Curhonulen oder 
Aluminaten bestehen; 

h. c.lie Schwermelullgrenzwene der Tabelle nicht lllierschrillcn werden: 

!kh•ctmclall 

Blei •••.•.•...•.•...••..•••.•...•.•.. 
Cadmium ••. „ ........• „ ....... „ .. . 
Kupfer •....•••.•.•..• ,., .•....• · .... . 
Nickel' .„„.„ ....... „.„ ... „.„„ 
Quecksilber •..• , , •......•...•........ 
Zink .......••.•..•..•......•.•..•.. · 

'"•''• 111..:li.cncr 
Ahlull 

soo 
10 

SOU 
soo 

2 
1000 

c. sich heim l!xlrnhieren einer zerkleinerten Ahfollprohe (11111ximale Korn
grösse S mm) mil der zehnfachen Gewichtsmenge un dcslillierlem Wusscr 
nichl mehr uls S g Ahrulhmleile pro kg Trockensuhstnnz rmllllsen. 

c.I. c.lie Grenzwerte c.ler in den Tubellen uufgefllhrlen Stoffe im l!luut der Ah· 
fälle nichl Uberschrillen werden. l>uzu sinc.1 zwei Tesls durchzufllhren. Fllr 
T~sl 1 isl uls l!lutionsmillel kontinuierlich mil Kohlendioxid gesllltigtcs 
WHser, nlr Tesl 2 destilliertes W11sser zu verwenden. Die mnlmltmlg cin-
7elner Grenzwerte muss nicht geprllft werden, wenn aufgrund der Zusnm· 
numselzung und Herkunft der Ahflllle nachgewiesen isl, d11ss diese nichl 
Uberschrillen werden können. l>us lhmc.lcs11ml erlnssl ltichllinien Uher die 
Durchführung der r:tuaucs". 
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Technische Verordnung iihcr AhHille 

S1uff Urcut~c•I 

Aluminium ................•...••....... t,Omg/I 
Auen ......... „„ .... ,., ... , ..... , ..... 0,01 mg/I 
llarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,S mg/I 
lllci „. „. „ „. „ „ „ „.,. „ „. „ „ .'„ 0,1 mg/I 
C11c.lmi11111 ...................... , ...... 0,01 mg/I 

Chrom-III ..............•...•......... O,OS mg/I 
Chron1-VI ..... „ „ .. „ .. , „ .. „ ....... 0,01 mg/I 
Kolmlt ............................ „ . . . O,OS mg/I 
Kurfer .' ......... , „ .....•. ; ...•...•... 0,2 mg/I 
Nickel ................................ 0,2 mg/I 

Quccksilhcr ................•...... , . . . O,OOS mg/I 
Zink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/I 
Zinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 mg/I 

Sllllf Urcn1wc11 

Ammoniak/ Ammoninm ................ . 
Cyanide ...... , . , :. ,, . , , , . , , , , .„ .. „, 
Fhloride ................•.. .' •... , , , .. ·. 
Nitrile„ ..................•............. 
Su!Jilc .....................•......... , 

Sulfülc ..... : ........................ . 
l'hosphalc ............................ . 
gcliislcr organischer Kohlcnsloff (DOC) .. . 
Kohlcnwassersloffe .......•........ .' ... . 
liporhilc, schwcrnuchligc, orgnnische · 
<:hlorverhindungen ....•................ 

chlnricrle l.ösui1gsmillcl ..••. : ...•......• 
j1ll·We11 ............• ." •............... 

12 llauobrlille 

· O,S mg N/I 
0,01 mg CN/I 
l,Omg/I 
0,1 mg/I 
0,1 mg/1.· 

0,01 mg/I 
l,Omg P/I 

20,0mg C/I 
O,S mg/I 

0,01 mg Cl/I 

0,01 mg Cl/I 
6-12. 

AS l'NI 

'frrt / 

'fr.11 ·' 

Auf lnerlsloff,leronien dilrfcn llauabfälle ubgelagerl werden, wenn .folgemlc 
Anforderungen erfillll sind: 

n. Die Ahflllle c.lilrfen nicht mit Sonderahfllllen vermischt sein. 
'h, Sie mllssen zu minc.leslens 90 Gewichtsprozent aus Sleinen oder gesleins· 
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Technische Verordnung üher Ahlllle AS 1991 

lhnllchen lleslandlellen wie llelon, Ziegel, Asbeslzemenl, Gins, Muuerub
bruch, Slr11Ssenuulbruch beslehen. 

c. Melalle, Kunslsloffe, Papier, llolz und Texlilicn mllssen vorgHi1gig soweil 
entrernl werden, als dies technisch und betrieblich möglich und wirlschnfl
lich traibar isl. 

• Aur lnenslofrdeponlen darf unverschnmlzles Ausliub- und ·Abrnu11111111leri11I 
ab11elagen werden, sowell es nichl für Rekullivlerungen verwerlel werden knnn. 

2 Rtslslofrdtponlen 

' Aur Reslsloffdeponlen dUrfcn nur Reslsloffe abgelugen werden. Als Reststoffe 
gellen Abr&lle, rur welche die Anforderungen nach den AbsDlzen 2-6 erl'lllll 
sind. · 

·1 Die chemische Zusammenselzung von mindeslens 9S Gewichlsprozenl des Ah
. falls, bezogen auf das Trockengewichi, muss, nöligenfolls gcsllllzl nur chemi
. sehe Unlersuchungen, bekannl sein. 

1 Mil chemischen Analysen isl nachzuweisen, dass:' 
a. die Ahrllle, bezogen aur 1 kg Trockensuhslanz, nichl mehr nls SO g org:mi· 

sehen Kohlensloff und 10 mg hochsiedende lipophile orgnnische Chlorvcr-
hlndungen enlhallen: · 

h. sich beim l!xlruhleren einer zerkleinerlen Ahfollprobe (mnxiinale Korn
grl\sse 5 mm) mil der zehnfachen Oewichlsmenge 1111 deslillierlem W11sser 
nlchl mehr als 50 8 Ahfallunleile pro kg Trockensubslunz 11110llscn; 

c. die Abralle ein Slureblndevermögen (AlkalinilDI) von mindeslens 1 Mol 
pro kg· Trockensubstanz aurweisen, es sei denn, es wird nachgewiesen, · 
dass sie mit verdtlnnten Sauren nicht reagieren können: · 

d. die Ab(llle beim Konlakt mil anderen lteslsloffen, Wasser oder Lnfl we-
der Gase noch leichl wasserlösli~he S1orre bilden können. 

• Mil zwei Tesls lsl nachzuweisen, duss die Grenzwerte der .in der T11helle aufge· 
führlen Sloffe im l!lual nichl llherschrillen werden. Fllr Tesl 1 isl nls l!lu1ions
mi11el konlinuierlich mil Kohlendinxld geslllligles Wasser, fllr Tesl 2 deslillier
lcs W11sser zu verwenden. l>ie llinlmllung einzelner Grenzwerle muss nichl ge
prllfl werden, wenn uufgrund der Zusummenselzung uud llerliimfl der Ahfflllc 
nachgewiesen lsl, duss diese nichl llherschrillen werden können. Dus llundes
umt erllssl ltichllinlen ·ober die Durchführung der muollesls. 
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Technische Verordnung ilber Ahliille 

Slorl 

Aluminium .............•.............. 
Arsen .................•.......•........ 
ll11riu111 ........................•...•.. 
lllci ....••.......•......•.......•.•... 
Cadmium •.........• ; ...•....•••••••.. 

Chrom-III ...••.....••...•.......•..•• 
Chrom-VI .. : ... „ ..................... . 
Kobalt.' .•...........................•. 
Kupfer ............•••...............• 
Nickel ....•............•........••.••• 

Orcnuwcn 

10,0mr/I 
0,1 mg.11 
S,O mg/I 
l,Omg/I 
0,1 mg/I 

2,0mg/I 
0,1 mg/I 
O,S mg/I 
O,S mg/I 
2,0mg/I 

Quecksilber . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 0,01 mg/I 
Zink .. ,............................... 10,0 mg/I 
Zinn ..............•.. ·................. 2,0mg/I 

Stotr Urcn.iwcrl 

Ammoniuk/ Auunonium. . . . . . • . . . • . . • • • . S,O mg N/I 
Cyanide • . . . . . . . . . . • . . . . • . • • • • • • . • • • • • 0,1 !ng CN/I 
Fluoride ................• , ......•••••• 10,0 mg/I 
Nilrile........ ... • . . • . . . . . . • • • • • • • . . • • . 1,0 mg/I 
Sullile; ••.....•.•..••• ·•..........••.•. 1,0 mg/I 
Sulfide .....•....•.......••.. , • • . • • • • . O, I mg/I 
l'hosphale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • IO,O mg l'/I 
gelösler organischer Kohlenstoff (DOC) .•• · SO,O mg C/I 
biochemischer Sunerslofll1ed11rr (llS111).... 10,0 mg 01/I 
Kohlenwussersloffe..................... S,O mg/I 
lipo11hilc, schwerllllchlige, organische 
Chlorverhindungen .•............••..... 
chlorierle Lösungsmillcl. ~ ........••... ; . 
pll-Werl •...... ; .......•...•..•..•.... 

•Es isl nachzuweisen, dass: . 

O,OS mg Cl/I 
0,1 mgCl/I 
6-12 

AS 1991 

'frst 1 

T<'rt! 

o. die Ehmle nuch Ahsalz 4 in einem bukleriellen Toxizi!Utslesl (z. II. Al· 
nnmgslcsl, lleleb1schlammlesl) nichl loxisch wirken, oder 

h. die Zusmnmenselznng und 'llerkunfl des Ahfälls eine loxische Wirkun~ 
ausschliessl. 
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Ttchnische Verordnung Uher AblHlle AS 19'11 

• Die llehönle kann die Grenzwer1e nach Ahsulz J lluchsh1bcn a uml h filr 
gleh:h11r1ige AhrAlle eines lnhahers herabselzen, wenn: · 

11. der lnhaher mehr als SOii 1 gleicharlige Ahfillle pro Jahr abgihl; 
b. dies für den Inhaber technisch und belrieblich mllglich und wir1sclmfllich 

tragbar isl. · 

J lleaktordeponlen 

1 Auf Reaklordeponien dürfen, unter Vorbehull der Abs:Uze 2 und J, nur fol
gende Ahfllle 11bgelager1 werden: 

11. auf lnerlsloffdeponien zugelassene Abfälle (7.iff. I); 
h. Schlucke aus Verbrennungsanlagen fOr Sledlungs11hHllle, sowie andere 

Schlacke mil ähnlichen lligenscludlen; 
c. Klnrschl11mm aus llfrenllich~n Ahwasserreinigungs11nlagen mil einem Wns

sergehall von weniger als 6S Gewichlsprozenl, der nicht verwerlel oder der 
mangels Anlugenkapazilöl nichl verhrennl werden knnn; 

d. ll11u11hflllle, die nicht auf lnerlslofrdeponien ahgelngerl werden .dllrfen, 
mungels Anlagenkapazilßl nichl anders behundell werden kilnnen 11n1I 
nichl mil Sonderahfllllen vermisch! sind: 

e. Siedlungsabfßlle, die mangels Anlngenkapnzillll nichl vcrhrnnnl werden 
können; 

r. Ahfßlle, die in hezllg uur 7.usammenselzung, Wns~erllhlichkcil uiul Verhnl
len mil denjenigen nach den lluchsluhen u-e vergleichbar sind und nichl 
Sonderahfnlle sind. 

1 Die llehllrde kann dem Inhaber einer Reaklurdeponie geslallen, lleslsloffe 
nach Ziffer 2 abzulagern, wenn er sie in abgelrennlen Ableilen so ablagerl, dass 
ein S1ofraus1ausch mil anderen Ahfllllen ausgeschlossen isl. 

1 Die llehörde kunn dem Inhaber einer ltenklordeponie 11usu11hmsweisc geslnl
len, einen heslimmlen Sonderuhfull in einer begrenzten Menge ubzulngern, 
wenn: · 

u. der Ahfall nichl verwerlel ·oder anders hehnndell werden kann: 
h. dessen Menge und chemische 7.usummenselzung Im voraus dcklnrierl wer

den; 
c. nachgewiesen isl, dass der Abfllll In hewg uuf 7.usmnmenselwng, W11sser

löslichkei1 und Verhallen mil den Abrullen nach Ahsulz 1 lluchsluhen a-e 
vergleichbar isl. 

~lll 
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'l'ccl111i,l·hc Verordnung lil1er Al1rilllc: AS 1'191 

A11l11111g ! 
(Art. .1111 

Anfonlernngen an Slundorl, 1<:rrlcl1lung nnd Abschluss von Deponien 

Slandorl 

'Deponien dOrf~n nichl in Grundwusserschu1zzonen (Zonen S 1, S 2, S 3) untl 
Grumlwussersclmlznreulcn errichlel werden. 

. ' Mil llaugrundlinlersuchungen untl Se1zi111gsherechnungen isl nachrnweiscn. 
<lass der Unlergrund uml die Umgehung der Deponie, allenfulls unler Einhc111g 
h1111licher Mussnahmen, Gewllhr daHlr bielen, dass die Deponie h111gfris1ig sla· 
hil hleibl und dass keine Verformungen aurtrelen, die insbesor.ulere •las l'unk
lionieren der vorgeschriebenen Anlagen zur Ahdichlung, Enlwllsserung untl 
Enlgasung hecinlrllchligen kön1ion. llcim Nachweis sind Gewicht und l'igcn
schaflcn der uhzulngcrnden Ahnllle sowie Zeil und Willcrungseinllllsse rn hc
·rilcksichligen. 

1 Es isl nachzuweisen, duss der S111111lorl nichl in einem llhcrschwemmnngs„ 
slcinschlag-, rulschungs-, lawincn- oder besonders erosionsgentlmk1cn lichicl 
liegt 

• Es ist nachzuweisen, dass ,icr Slnmlorl nichl in eii1cm der folgenilen (ichiclc 
licgl: · 

u. Clchicl mil · Lockcrgcslcinsgrundwnsser, das sich filr die Wassergewinnung 
cigncl oder Gchicl, das sich fllr tlie kilnsllid1e Grundwasseranreicherung 
eignet sowie deren unmillellmre· Rundgebiete; . 

h. Knrslgchiel, dessen Grundwasser ror' die Trinkwassergewinnung VOJI llc-
deulung isl; · 

c. Gehicl, das Lockergcslcins- und Spallcngrulldwusser aufweis! untl im Ein
zugsgehicl von Quellen liegt, an deren Nulzung rur die Trinkwassergewin
nung ein öffcnlliches lnleresse besieht 

• Es isl nachzuweisen, dass die Eigenschuflen des Untergrundes es als unw:1hr
schcinlich erscheinen lassen, dass Abwasser versickern knnn. Dieser Nachweis 
isl in der llegel erhruchl, wenn nalilrliche, weilgehend homogene Schichten vor
liegen, deren Mllchligkeil mindestens 7 111 und deren Durchlnssigkeilshciwcrl k 
hilchsle1ls 1 x io-1 m/s belrllgl. Weisen die nnlUrlichen Schichlen eine Mllclllig
kcil von weniger nls 7 m auf, so kllnnen nach den llegeln des Erdbaus geschiil
lele Schichlen zusftlzlich milberücksichligl werden. 

• Die Nachweise nach den Abslllzen J-S sind mil geologischen und hydrogcolo
gischen Unlersuchungen zu erhringen. Für lnerlsloffdeponien muss von diesen 
Nachweisen lediglich derjenige 'nach Absatz 4 oder S erbrach! werden. 

' Es dllrfen keine unlerirdischen lleoklordep~nien errichlel werden. 

27 

~ 
~ s 
~ 
('l 
::c 
tr:I 

~ 
0 
tr:I 

I .... 
'° '° .... 



i 
°c1 
• 

.f:o. -

'l'tchnhche Verordnung Oher Abfölle AS 1991 

2 •:rrlchlun11 

21 All11emelne Vorscl1rlr1en 

1 VorOhergehende Terr11invcranderungen mllssen mllglichsl nullnnuh erfolgen. 

' l>imensioniernng und Mulerh1lwuhl mllssen gewllhrleislen, duss die Anlugcn, 
inshesunclerc diejenigen. 1ur · Ahdich11111g, l!nlwllssenmg und l!nlgllsnng, 1111ch 
lungrrislig sicher runk1i11nicren. l>ubei sind physik111ische, chemische und hinln
gische Prozesse in der l>eponie' wßhrend der l!rrich111ng, dem llelricb 1111d nuch 
dem Abschluss zu herllcksichtigen. 

22 Abdlcl1lung 

1 Deponien mllssen an llasis u·nd Flunken 11bgedichlel werden. Dies gilt nicht 
für lncrlstoffdeponien, für die der Nuchwei~ n11ch Ziffer 1 Almllz 4 erbmchl 
wird. 

1 Werden Deponien, 'mr die eine Ahdich11111g erforderlich ist, elnp1ienweise er
richtet, so isl jede fllappe einzeln ahz11dicl11en. Dies gilt 1111ch rtlr lleslsloIT11b· 
leite auf lteuktordeponien (Anhung 1 Zil'f. 3 Ahs. ·2). 
1 Die Ahdiduung muss langfristig verhindern, duss Abw11sser versickern k111111; . 
die UnlergrnndheschuITenheil, die Neigm1g von l>epo11ieh11sis und -llimk.cn sn· 
wie die lleschartimheil der l!nlwßssenmgsschichl sind zu berllcksichligen. In 
der llegel genllgl eine der folgenden Ahdichllmgen: 

u. Mineralische Ahdichlung: Sie muss eine Mindesldicke von 80 cm und ei
nen l>urchlDssigkeitsheiwerl k von weniger oder gleich 1 >< IO-• m/s 1111f
weisen und in mindestens drei Schichten eingeh11111 werden, wobei jede 
Schicht einzeln verdichll:I uncJ vor· dem Austrocknen geschHlzl werden 
muss. 

h. Ahdich11111g aus Asphallbelag: Sie muss eine Mindestdicke von 7 cm 1mf
weise11, llher einer geeigneten Fumhuions- und llimlerschichl eingeh11u1 
und so verdichtet werden, dass der 1111 einem l'robeslllck beslimmle llnhl· 
raumgehall bllchslens 3 l'rozenl belrllgl. 

c. Ahdich11111g aus Kuns1s1orrolie11: Sie muss eine. Mindeshlicke von 2,S n1111 
aufweisen und Uher einer minernlischen Ahdicht1111g nnch lh1chs111he 11 von 
einer Mindestdicke von SO cm ei11geb11ul werden. 

d. Andere Ahdiehtungen: Mil Labor· und Feldversuchen ist nachzuweisen, 
dass diese den Ahdiclllungen nach den lluchs111hen ·u-c mindestens gleich
wenig sind. 

• Die Wirksamkeit der Ahdichllmgen muss wllhrend dem Hinhim und vor dem 
Üherdecken gepron und dokumenliert werden. 
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Tcchni•chc Verordnung jlher Abfälle AS 1'1'11 

23 fü1twilssen111g 

1 De1111nien mllssen so errichte! werden, dass dus Ahwasser in freiem Gefälle 
ahllii:ssen k111111 und weder llber der Abdichtung noch hinler Ahschh1ssdftn1111en 
gestaut werden kmm. 7.u diesem Zweck muss insbesondere die Dep11nich:1sis 
ein enls(lrechemles Gefälle 1111rweisen. 

1 De110nien, mr die eine Ah11ich11111g .erforderlich ist, mOssen llher Anh1gen lur 
l:nlwllssenmg aus folgenden Hlemenlen verl'llgen: 

11. eine gut durchlßssige fü11wßsserungsschich1 llber der l>epuuiehusis und 
den l'lanken, deren l'unklionsnlhigkeil durch 'die aus dem l>epuniekörper 
slluumemlen Peinslleile 1111ch hmgl'rislig nicht heeintrllchligt wcnlen kunn: 

b. in die l!nlwllsserungsschichl eingelegte Entwllsserungsleitungen zum Sam· 
·mein und Ahleilen des Sickerw11ssers; 

c. eine l!nlwftsserung nach den lluchslahcn a und h unterhalh der Ahdich· 
lung, wenn vom Untergrund und von der Seile Wasser zulliessen kmm. 

' Wird die Deponie elll(lllCllWeise errichtet, muss jede Etappe Uher flntwllsse
rungs11nlugen verrtlgen, die voneinunder 1111uhhllngig sind und einzeln konlrol· 
lierl werden können. Dies gill auch ftlr lleslstoffubteile uur lleak1orde1mnie11 
(Anlumg 1 Ziff. 3 Abs. 2). · 

• flnlwRssernngsleihmgen sind so 1111z11legen, d11ss sie nach Abschluss der Sei· 
:rnngen ein Clel'nlle von mindeslens 2 l'rozenl aufweisen. 

'llei lluuptlei11111gen und anderen wesentlichen Anlugenleilen mllssen j\'•krtl'il 
Znslundskunlrollen 1111tl Unlerhultsarbeiten 11usgel'ilhr1 wertlen liönnen. 

• Das in den fü11wnsserungs1mlagen gesammelte und abgeleitete Abwasser 
muss, nllligcnralls nach en1spreche!1dcr llehandhmg, in einen V11rnu1cr mler 
eine Abw11sscrreinig11ngs1111l11ge eingeleitet werden. Das innerhalb des l>c1;nnic· 
körpers ges111nmel1e Abwasser muss gelrcnnl von underem gesammeltem Ah
wusscr eingeleitet werden. Oie Anlagen mllsscn sicherstellen, dass· hei slllmli
chen liinlcilungen l'rohcm1hmen und Mengenmessungen möglich sind. 

1 Wird Ahw11sser in einen Vorlluter eingeleilel, isl durch bauliche Massnahmen 
sichem1s1ellcn, d11ss dus Ahwusser nöligenfulls jederzeit hehunddl oder in eine 
Al11v11sscrrcinig11ngsunl11ge eingeleilel werden kann. 

1 lluchlllul"e im llcreich der Deponie sind zu russen und, spftlestens nad1 Ah· 
schluss der De„unie, un der füdohernllche um diese herumzuleilen. 

'In der 11'i11ninelb11ren Umgebung der Oeponie. sind Möglichkei.tcn ?ur fü1t· 
nnhmc von Grnndwusserproben zu scharren, und zwar an mindestens drei S1cl
len im Unlerstrom und un mindestens einer Stelle im Oberstrom. 

24 füllgasu11g 

1 lteaklordeponien mllssen Obe'r Anlogen verrDgen, mit denen die Gase aus al· 
len llereichen der Deponie so erfasst, ahgcleitel, verwertet oder sonstwie hehan· 
dell werden können, dass die l!missio11sgrenzwerle eingehallen werden. \Viril 
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die Deponie elappenweisc errichlel, siml Enlg11suugs1111i11ge11 ei111.11richlen, die 
einzeln reguliert und konlrnlliert werden können. 

1 Reslslo.ffdeponien sowie ltes1S1offub1eile nuf lt•rnk1orde11011ien (Anlrnng 1 
Ziff. l Abs. 2) mllssen Ober Anl11gen wie Samrnelleilungen oder Siphons 1111 Enl· 
wllsserungsleilungen verfilgen, welche gcwllhrleislcn, cluss die Ahlufl nllligcn
fulls erfass! werden kunn. 

3 Abschluss 

' Werden keine Ahralle mehr 11bgclagcrl, isl die Ohernllche von Deponien 111111 

von allfßlligen Elappen uh:wdeclten. l>ic Ohcrllllche muss Hlr die En1wnsserung 
ein auueichendes Geflllle uufweisen. 

' Muss wegen der 7.11sammenselZ1mg des Abwussers vcrhinderl werilcn, dnss 
Niederschlugswasser in die Deponie eiusil:kern k11nn, s1; isl die Oherfülchc nh
zudichlen, sohold sich der Deponieinh11l1 geselzl lml. Die Oherfülchennhdich
tung ist zudem mit einer geeignelen Enlwlsserungsschichl zu Oberdecken. 

'Sobald sich der Oeponieinhall geselzl 11111, ist die Ohernllche llhcrdics mil ei
ner rekul1lvierh11ren Deckschichl zu versehen. Diese soll sicherslellen, duss clie 
vorgesehene Nutzung die Oherllllchennbdichtung· nuch lungfrislig nichl heschll
digen kann. 

' l>ic Ohernnchc von abgeschlossenen Deponien isl ·nnlllrnnh "zu gesla;llcn uncl, 
wenn sie nichl lamlwirlschunlich genulzl wird, slnnclnrlgcrechl 1.11 hepfl11nze11. 
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